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Taxen und Sicherheitsleistungen gültig ab 1. Januar 2024 

1 Pensionstaxeni 

Studio 1er Belegung CHF 155.00 

Studio 2er Belegung CHF 140.00 

1er Zimmer CHF 145.00 

2er Zimmer CHF 135.00 

2er Zimmer o. WC / Dusche CHF 125.00 

2 Pflegetaxenii und Betreuungstaxeniii 

 

 Pflegetaxen (Normkosten) Betreuungstaxen Kostenanteil Bewohnendeiv  
Ohne Anteil Gemeinde und Kanton 
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Pflegebedarf in 
Minuten pro 
Tag 

Normkosten-
beitrag  
 
 
Total 

Normkosten  
 
 
Anteil  
Krankekasse 

Normkosten  
 
Anteil  
Gemeinde 
und Kanton 

Normkosten  
 
 
Eigenanteil 
Bewohnende 

Betreuungs-
Taxen  
 
 
Standard 

Betreuungs-
Taxen  
 
 
Erhöht 

Pflegetaxen 
und Betreu-
ungstaxen  
 
Standard 

Pflegetaxen 
und Betreu-
ungstaxen  
 
Erhöht 

1 0 - 20 17.20 9.60 0.00 7.60 35.00 45.00 42.60 52.60 

2 21 - 40 45.70 19.20 3.50 23.00 35.00 45.00 58.00 68.00 

3 41 - 60 70.60 28.80 18.80 23.00 35.00 45.00 58.00 68.00 

4 61 - 80 89.30 38.40 27.90 23.00 35.00 45.00 58.00 68.00 

5 81 - 100 105.50 48.00 34.50 23.00 35.00 45.00 58.00 68.00 

6 101 - 120 135.10 57.60 54.50 23.00 35.00 45.00 58.00 68.00 

7 121 - 140 169.60 67.20 79.40 23.00 35.00 45.00 58.00 68.00 

8 141 - 160 188.40 76.80 88.60 23.00 35.00 45.00 58.00 68.00 

9 161 - 180 215.80 86.40 106.40 23.00 35.00 45.00 58.00 68.00 

10 181 - 200 236.20 96.00 117.20 23.00 35.00 45.00 58.00 68.00 

11 201 - 220 260.00 105.60 131.40 23.00 35.00 45.00 58.00 68.00 

12 mehr als 220 290.60 115.20 152.40 23.00 35.00 45.00 58.00 68.00 

3 Sicherheitsleistungv 

Kurzzeitaufenthalt (bis max. 3 Monate) CHF 2'000.00 

Langzeitaufenthalt CHF 8'000.00 

Akontozahlung Pflegeleistungen CHF 2'000.00 
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i Pensionstaxe 
Die Pensionstaxe wird pro Person und Tag verrechnet und bleibt bei Todesfall abhängig von der Neubelegung des Zimmers bis max. zehn Tage 
nach dem Todestag geschuldet.  
 
ii Pflegetaxen (Normkosten) gemäss § 30 und Anhang 1 TG KVV für stationäre Pflegebehandlungen 

Bewohnende mit Wohnsitz im Kanton Thurgau melden sich bitte ab Pflegestufe 2 bei der Wohnsitzgemeinde, um den Anspruch für den Norm-
kosten Anteil Gemeinde und Kanton geltend zu machen. Das Alterszentrum Bussnang schickt die Rechnungen jeweils direkt an das Sozialversiche-
rungszentrum. Die Restkosten werden den Bewohnenden in Rechnung gestellt und von der Gemeinde und Kanton nach Prüfung der Rechnung 
zurückerstattet. 
Bewohnende mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons Thurgau melden sich bei Ihrer Wohnsitzgemeinde, um den Anspruch für den Normkosten 
Anteil Gemeinde und Kanton abzuklären und geltend zu machen. Der Normkosten Anteil Gemeinde Kanton kann in anderen Kanton von dem Norm-
kosten Anteil Gemeinde und Kanton des Kantons Thurgau abweichen. Die Restkosten werden den Bewohnenden in Rechnung gestellt. Eine 
allfällige Differenz zwischen der kantonalen und ausserkantonalen Restkostenfinanzierung wird von den Bewohnenden getragen. 
 
iii Betreuungstaxe 
Die Betreuungstaxe Standard wird auf der offenen Abteilung (2./3. Stock) verrechnet. Die Betreuungstaxe Erhöht wird auf der Demenzabteilung 
(1. Stock) verrechnet. Die Taxe wird vom Alterszentrum Bussnang festgelegt. 
 
iv Kostenanteil Bewohnende 
Den Bewohnenden werden die Anteile «Gemeinde und Kanton», «Eigenanteil Bewohnende» sowie die «Betreuungstaxe Standard oder Erhöht» in Rechnung 
gestellt. Der Anteil «Gemeinde und Kanton» kann beim Sozialversicherungszentrum Thurgau oder ausserkantonal bei der Wohngemeinde zurück gefordert werden. 
In den Tabellenspalten «Kostenanteil Bewohnende» ist der von den Bewohnenden vorzufinanzierende Anteil «Gemeinde und Kanton» nicht enthalten. 
 
v Sicherheitsleistung 
Die einmalige Sicherheitsleistung wird in der Regel vor dem Eintritt in Rechnung gestellt und muss vor dem Eintritt beglichen sein. Erfolgt der 
Eintritt kurzfristig, ist die Sicherheitsleistung innerhalb von 10 Tagen zu bezahlen. Die Sicherheitsleistung wird nach dem Austritt und der Begleichung 
aller offenen Rechnungen zurückerstattet. 
Die Akontozahlung Pflegeleistungen wird nur verrechnet, wenn das Zeitfenster zwischen Eintritt und erster Fakturierung keine BESA-Einstufung 
(Pflegeeinstufung) zulässt. Die Akontozahlung wird im Folgemonat mit der Pflegetaxe verrechnet. 

                                                      


